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Vorwort zur 2., aktualisierten Auflage

Inzwischen sind wieder fünf Jahre vergangen, in denen sich manches ereignet 
hat, das eine Neuauflage erfordert. So ist die Wehrpflicht abgeschafft und die 
Bundeswehr umgestaltet worden, was auch eine Umgestaltung der sozialen 
Dienste zur Folge hatte. Ferner wurde ein Betreuungsgeld für Kleinkinder ein-
geführt. Die Europäische Union wurde erweitert, und sie beschloss Maßnah-
men gegen die Finanzkrise. Für die Energiewirtschaft bedeutsam war, dass 
2011 die Beschleuigung des Ausstiegs aus der Atomenrgie beschlossen wurde. 
Das sind nur einige der für die deutsche Landeskunde wichtigen Ereignisse.

Dr. Ulrich Daum 

München, im April 2014

Vorwort zur 1. Auflage

Landeskunde ist ein schwieriger und zugleich doch so einfacher Begriff. Ein-
fach, weil das Wort bereits für sich steht: die Kenntnis des Landes in politi-
scher, wirtschaftlicher, geographischer und kultureller Hinsicht. Landeskunde 
vermittelt somit all das, was heute ein Land ausmacht. 

Schwierig ist der Begriff, weil „Landeskunde“ einerseits im Sinne der Vermitt-
lung von Faktenwissen von vielen heute als obsolet angesehen wird und ande-
rerseits die Entwicklung dieses Begriffs zu einer Vielzahl von Konzepten geführt 
hat. Beides hängt auch damit zusammen, dass unterschiedliche Wissensberei-
che, darunter Übersetzungswissenschaft, Fremdsprachendidaktik, Kulturwis-
senschaft oder Geographie, sich aus ihrer jeweiligen Perspektive damit ausein-
andersetzen und die Konzepte in ihren Zusammenhängen entwickeln. 

Die vorliegende „Deutsche Landeskunde“, mit der der Bundesverband für 
Übersetzer und Dolmetscher seine Schriftenreihe ergänzt, führt in die Realien 
Deutschlands ein. Der Autor, Prof. h. c. Dr. jur. Ulrich Daum, früherer Präsident 
des Bundesverbandes der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) und langjähriger 
Direktor des Sprachen & Dolmetscher Instituts München (SDI), hat hierin seine 
über 30-jährige Lehrerfahrung in diesem Bereich und seine jahrzehntelange Tä-
tigkeit als Jurist, Dolmetscher, Übersetzer und juriste-linguiste zusammengefasst.
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Demgemäß liegen die inhaltlichen Schwerpunkte dieses Buches im politischen 
und wirtschaftlichen System Deutschlands, das in insgesamt 35 Kapiteln be-
handelt wird. Es beginnt mit einer Einführung in das Grundgesetz und den 
staatlichen Aufbau Deutschlands in Bund, Länder und Gemeinden, woran sich 
ein Überblick über Rechtssprechung, Gerichtsorganisation und Gerichtswesen 
anschließt. Auf die Darstellung des Öffentlichen Dienstes und der staatlichen 
Abgaben folgen Ausführungen zu Wirtschaftsordnung, Bankwesen, Arbeitsle-
ben, sozialer Sicherheit und den hoheitlichen Aufgaben des Staates. Eine zeit-
geschichtliche Betrachtung Deutschlands beginnt mit der Weimarer Republik 
und endet mit dem Weltwirtschaftsgipfel im November 2008. Die letzten Kapi-
tel stellen die wichtigsten Sektoren der deutschen Wirtschaft vor, beschreiben 
die Bundesrepublik als Teil der Staatengemeinschaft und geben einen tabella-
rischen Überblick über die 16 Bundesländer.

Die „Deutsche Landeskunde“ ergänzt in sinnvoller Weise die gleichfalls in der 
Schriftenreihe des BDÜ veröffentlichte „Gerichts- und Behördenterminologie“ 
von Ulrich Daum.

Das Buch wendet sich als Lehrwerk im Unterricht und als Einführung zum 
Eigenstudium an Dolmetscher und Übersetzer in Deutschland und an dieje-
nigen, die Deutsch als Zielsprache studieren. Die solide Zusammenstellung 
dient als Handreichung für Prüfungen in diesem Bereich, und sie eignet sich 
gleichfalls zur Vorbereitung für die Tests für Einbürgerungswillige. 

Prof. Dr. Felix Mayer 

Direktor des SDI und Präsident der Hochschule für Angewandte Sprachen 

München, im Januar 2009
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8 Parteien und Parteienrecht

Parteien sind Organisationen, die sich kontinuierlich durch Aufstellung von 
Kandidaten am Wettbewerb um die Stimmen der Bevölkerung zur Besetzung 
von politischen Ämtern beteiligen. Nach Art. 21 GG steht den Parteien ein 
Recht zur Mitwirkung an der politischen Willensbildung zu. Dabei geht das 
GG von einer Mehrzahl von Parteien aus.

8.1 Die Verfassungsmäßigkeit der Parteien

Die Gründung von Parteien ist nach Art. 21 GG frei. Allerdings darf eine Partei 
nach ihren Zielen oder auch nach dem Verhalten ihrer Mitglieder oder Anhän-
ger nicht darauf hinarbeiten, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu 
beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik zu 
gefährden. In einem solchen Fall kann der Bundestag, der Bundesrat, die Bun-
des regierung oder – wenn eine solche Partei nur auf Landesebene tätig wird 
– die Landesregierung beim Bundesverfassungsgericht einen Antrag auf Fest-

stellung der Verfassungswidrigkeit stellen.

Stellt das Bundesverfassungsgericht die Verfassungswidrigkeit fest, muss die 
Partei aufgelöst werden; die Abgeordnetenmandate im Bundestag und in den 
weiteren Parlamenten fallen weg, und das Parteivermögen wird eingezogen.

Die Parteien besitzen aber insofern gegenüber anderen Organisationen und 
Verbänden eine Sonderstellung, als sie nur durch Feststellung des Bundes-
verfassungsgerichts und nicht durch Entscheidungen von Bundes- oder 
Landes behörden als verfassungswidrig erklärt werden können.

8.2 Der Aufbau der Parteienlandschaft

Die beiden größten Parteien sind: Christlich Demokratische Union Deutsch-
lands (CDU, besteht in allen Ländern außer in Bayern) und Sozialdemokra-
tische Partei Deutschlands (SPD). Die Christlich Soziale Union (CSU), die nur 
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in Bayern besteht, bildet mit der CDU im Bundestag eine Fraktion. Weitere 
bedeutende Parteien sind:

• Freie Demokratische Partei (FDP)

• Die Grünen, die 1990 im Bundestag eine Listenverbindung mit dem „Bünd-
nis 90“ bildeten und seit 1993 durch Fusion mit dem „Bündnis 90“ unter 
dem Namen „Bündnis 90 / Die Grünen“ als einheitliche Partei auftreten.

• Die Linke, ein im Jahr 2007 erfolgter Zusammenschluss der Wahl alternative 
Arbeit und soziale Gerechtigkeit (WASG) mit der Linkspartei (der Nachfolge-
rin der früheren DDR-Staatspartei SED), der vor allem in den neuen Bundes-
ländern sehr erfolgreich ist.

• die „Freien Wähler“, eine Abspaltung von der CSU; ferner die Piratenpartei 
Deutschland; die Partei; die ÖDP; die Bayernpartei.

• Ferner gibt es zwei rechtsextreme Parteien: die Republikaner und die Natio-
nal demokratische Partei Deutschlands (NPD); bei letzterer wird die Verfas-
sungsmäßigkeit bezweifelt.

Nach Art. 21 GG muss die innere Ordnung der Parteien demokratischen 
Grundsätzen entsprechen; ferner haben sie über die Herkunft ihrer Mittel öf-
fentlich Rechenschaft abzulegen. Das Parteiengesetz von 1967 – neu be-
kannt gemacht am 31. Januar 1994 – legt fest, dass Parteien regional soweit 
zu untergliedern sind, dass auch dem einzelnen Mitglied eine angemessene 
Mitwirkung an der innerparteilichen Willensbildung ermöglicht wird.

Hauptorgan eines Ortsverbandes ist die Mitgliederversammlung, die einen 
Vorstand sowie Delegierte für Gebietsverbände höherer Stufen wählt. Obers-
tes Organ einer Partei ist bei bundesweit organisierten Parteien der Bundes-

parteitag, der den Bundesvorstand und den Bundesgeschäftsführer wählt. 
Im Parteien gesetz sind ferner bestimmte Wahlperioden und Rechenschafts-

pflichten zwingend vorgeschrieben.

Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt nach Maßgabe der jeweiligen Sat-
zung; der Ausschluss darf nur bei schweren Verstößen gegen die Satzung 
oder die Grundsätze der Partei erfolgen. Für Streitigkeiten zwischen Partei-
mitgliedern oder zur Feststellung von parteischädigendem Verhalten besteht 
bei den höheren Gebietsverbänden ein Parteischiedsgericht, das Empfeh-
lungen an die Mitglieder ver sammlung aussprechen kann. Parteistrafen rei-
chen vom Verweis über die befristete oder unbefristete Aberkennung von 
Ehrenämtern bis zum Parteiausschluss.



40 Daum: Deutsche Landeskunde 

8.3 Die Parteienfinanzierung

Die Parteienfinanzierung und die Offenlegung der Herkunft ihrer Mittel 

nehmen im Parteiengesetz einen breiten Raum ein. Danach wird der Wahl-

kampf einer Partei aus öffentlichen Mitteln finanziert. Voraussetzung hierfür 
ist bei Europa- und Bundestagswahlen ein Stimmenanteil von 0,5 %, bei Land-
tagswahlen von 1 %. Die Parteien erhalten dann je Wählerstimme bis 4 Mio. 
jährlich 0,85 Euro, je Wählerstimme über 4 Mio. 0,70 Euro, und zuzüglich 
0,38 Euro für jeden als Mitgliedsbeitrag oder rechtmäßige Spende zugewen-
deten Euro. Obergrenze ist für jede Partei die Summe der Eigen einnahmen, 
für die Parteien insgesamt war es 2012 ein Betrag von 150,8 Mio. Euro. Seit 
2013 wird die Obergrenze an die Entwicklung des Preisindex für parteitypische 
Ausgaben gekoppelt. Die Parteienfinanzierung soll die Chancen gleichheit der 
Parteien im Wahlkampf gewährleisten. Ihre sonstigen Mittel müssen Partei-
en in einem jährlichen Rechenschaftsbericht öffentlich bekannt geben, wobei 
Spender, die in einem Kalenderjahr mehr als 10.000 Euro gespendet haben, 
namentlich bekanntgegeben werden müssen.

Wenn eine Partei sechs Jahre lang weder an Bundestags- noch an Landtags-
wahlen teilgenommen hat, verliert sie ihre privilegierte Stellung als Partei.
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20 Banken und Sparkassen

20.1 Die Deutsche Bundesbank

Die Deutsche Bundesbank ist Zentralbank der Bundesrepublik und von 

Weisungen der Bundesregierung unabhängig. Gesetzliche Grundlage ist 

das Gesetz über die Deutsche Bundesbank vom 26. Juli 1957. Danach ist die 

Deutsche Bundes bank verpflichtet, „unter Wahrung ihrer Aufgaben die allge-

meine Wirtschafts politik der Bundesregierung zu unterstützen“. Die Bundes-

bank ist aus der Verschmelzung der Bank deutscher Länder mit den früher 

selbständigen Landeszentralbanken hervorgegangen. Oberstes Organ der 

Deutschen Bundesbank ist seit Mai 2002 der Vorstand, der aus dem Präsiden-

ten , dem Vizepräsidenten und sechs weiteren Mitgliedern besteht. Die neun 

Landeszentralbanken haben ihre Selbständigkeit verloren und sind nun als 

Hauptverwaltungen der Bundesbank für jeweils ein Bundesland oder mehrere 

Bundesländer zuständig. Daneben gibt es aber noch sieben Landesbanken, 

die Bankgeschäfte für Großunternehmen und instututionelle Anlager betrei-

ben (in Bayern, Bremen, Baden-Württemberg, Niedersachsen/Sachsen-An-

halt, Hamburg/Schleswig-Holstein (HSH Nordbank), Hessen/Thüringen und 

im Saarland.

Oberste Aufgabe der Deutschen Bundesbank war bis 1998 die Steuerung 

des Geldumlaufs und die Sicherung der Währung. Die Deutsche Bundes-

bank hatte das ausschließliche Recht zur Ausgabe von Banknoten.

Mit dem Inkrafttreten der Europäischen Währungsunion am 1. Januar 1999 

(s. Kap. 34.1) gingen die währungs- und geldpolitischen Aufgaben der Bun-

desbank (wie auch die der Zentralbanken der anderen Teilnehmerländer) auf 

die Europäische Zentralbank (Sitz in Frankfurt, erster Präsident: Duisenberg) 

über. Die Europäische Zentralbank (EZB) bildet nun mit den nationalen Zentral-

banken der Teilnehmerländer das Europäische System der Zentral banken 

(ESZB), dessen Ziel es ist, die Preisstabilität der neuen Währung, des Euro, 

zu gewährleisten. Die Leitlinien der Geldpolitik legt daher nun die EZB fest. 

Nur die Umsetzung dieser Leitlinien in den Teilnehmerländern ist Aufgabe der 

nationalen Zentralbanken. Ebenso ist die Ausgabe von Banknoten nur nach 

den Richtlinien der EZB und mit ihrer Genehmigung möglich.
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Das Recht zur Prägung von Münzen behalten (auch ab 2002) die nationalen 

Zentralbanken, die jedoch den Umfang der Ausgabe von Münzen von der EZB 

genehmigen lassen und die in Euroland einheitliche Vorderseite einhalten müs-

sen. Das Verhältnis des Euro zur DM ist festgelegt: 1 Euro = 1,95583 DM, 

1 DM = 0,511292 Euro.

Der Einsatz und die Bedeutung der währungspolitischen Instrumente haben 

sich seit dem 1.  Januar 1999 geändert. In Deutschland bildeten der Diskont-

satz (zu dem die Bundesbank Wechsel der Geschäftsbanken rediskontierte, 

also einlöste), der Lombardsatz (zu dem die Bundesbank den Geschäfts banken 

Kredite gegen Verpfändung von Wertpapieren gewährte) und der Satz für 

Wertpapierpensionsgeschäfte („Repos“) (Verkauf von festverzinslichen Wert-

papieren durch die Kreditwirtschaft an die Bundesbank) die Leitzinsen; sie 

wurden von der Bundesbank festgesetzt. Jetzt werden die Leitzinsen von der 

EZB festgelegt. Es sind ebenfalls drei:

1. Der Haupttender (Hauptrefinanzierungssatz),zu dem sich die Geschäftsbanken 

bei der EZB mit einwöchigen Ausleihungen refinanzieren,

2. der Zins für eintägiges Zentralbankgeld (Spitzenfinanzierungssatz) und

3. der Einlagesatz (oder Einlagefazilität), der Zinssatz für kurzfristige Einlagen der 

Kreditinstitute bei der EZB.

Die Bundesbank, die am Kapital der EZB beteiligt ist und ihr darüber hinaus ei-

nen Teil ihrer Devisenreserven übertragen hat, ist auf Weisung der EZB für die 

praktische Abwicklung der Geldversorgung und die Durchführung der Wäh-

rungs- und Geldpolitik der EZB in Deutschland verantwortlich.

Sie kann aber auch wie früher Geschäfte mit Drittstaaten außerhalb der Euro-

zone und mit Organisationen außerhalb der EU machen und mit ihren Gold- 

und Devisenreserven in bestimmten Grenzen arbeiten.
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34 Die Bundesrepublik als Glied 
der Staatengemeinschaft

Die Außenpolitik der Bundesrepublik ist von dem Ziel bestimmt, die euro-
päische Einigung voranzutreiben und einen Beitrag zum friedlichen Fortschritt 
in aller Welt, besonders in den Entwicklungsländern, zu leisten. Diesem Ziel 
dient die aktive Mitwirkung in folgenden internationalen Organisationen:

34.1 Die Europäische Union

Die Bundesrepublik gehört zu den Motoren der europäischen Integration. Sie 
trat 1949 in die OEEC ein (Organisation for European Economic Cooperation, 
Organisation für Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit), die Vorstufe 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft; heute heißt sie OECD (Organi-
sation for Economic Co-operation and Development, Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung).

1952 gründete die Bundesrepublik zusammen mit Frankreich, Italien, Belgi-
en, den Niederlanden und Luxemburg die Europäische Gemeinschaft für 

Kohle und Stahl (EGKS, Montanunion) und 1957 die Europäische Wirt-

schaftsgemeinschaft (EWG) sowie die Europäische Atomgemeinschaft 

(EURATOM). 

Seit 1967 bilden diese drei Organisationen die Europäische Gemeinschaft 
(EG), die sich heute Europäische Union (EU) nennt. Ihr gehören heute neben 
den sechs Gründerstaaten noch Dänemark, Finnland, Griechenland, Großbri-
tannien, Irland, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien und (im Zuge der 
Ost erweiterung ab 2004) Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Tschechi-
sche Republik, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Malta, Zypern sowie (ab 2007) 
Bul garien und Rumänien und (ab 1. Juli 2013) Kroatien an. Neben der von 
Anfang an betriebenen wirtschaftlichen Integration haben die Länder der EU 
seit Verabschiedung der Einheitlichen Europäischen Akte (1986) auch ihre 
Außen- und Sicherheitspolitik einander angenähert. Durch den Vertrag von 
Maastricht (7. Februar 1992) beschlossen sie ferner eine Währungs- und 

Sozialunion sowie – mit Wirkung ab 1. Januar 1993 – den europäischen 
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Binnenmarkt mit freiem Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapital-
verkehr.

Dieser europäische Markt der 28 EU-Länder umfasst ca. 505 Mio. Menschen 
(7,0 % der Weltbevölkerung), deckt aber (ohne den EU-Binnenhandel) ein 
Drittel des Welthandels und erbringt ein Viertel der Weltwirtschaftsleistung.

Zu den Zielen der EU gehört eine Stärkung der gemeinsamen Außen- und Si-
cherheitspolitik (GASP), eine Intensivierung der Zusammenarbeit auf den Ge-
bieten der Justiz und der Innenpolitik und eine Ausweitung der Euro päischen 

Währungsunion (EWU). 

Nachdem die 1. Stufe am 1. Juli 1990 angelaufen war, begann am 1. Janu-
ar 1994 die 2. Stufe der Europäischen Währungsunion; in Frankfurt wurde 
das Europäische Währungsinstitut (EWI) eingerichtet. Im Dezember 1995 
brachte der EU-Gipfel in Madrid die Entscheidung für „Euro“ und „Cent“ als 
Namen der neuen Währung. Am 16./17. Juni 1997 wurde auf dem EU-Gipfel 
in Amsterdam der – vor allem von Deutschland geforderte – Stabilitätspakt 

verabschiedet („Maastricht II“), der Einzelheiten zur Durchsetzung der fünf 
Maastrichter Konvergenzkriterien festlegte, die Voraussetzung für die Teil-
nahme an der EWU sind:

1. Preisstabilität: Inflationsrate nicht mehr als 1,5 Prozentpunkte über der der 
drei preisstabilsten Länder.

2. Haushaltsdefizit: Neuverschuldung nicht höher als 3 % des Brutto inland-
produkts (BIP).

3. Gesamtverschuldung: nicht mehr als 60 % des BIP.

4. Zinsen: Langfristiger Zinssatz nicht mehr als 2 Prozentpunkte über dem der 
drei preisstabilsten Länder.

5. Wechselkurs: Teilnahme am Wechselkursmechanismus des EU-Wäh rungs-
systems (EWS) in den letzten zwei Jahren.

Am 1. und 2. Mai 1998 entschieden die EU-Staats- und Regierungschefs in 
Brüssel, dass die EWU am 1. Januar 1999 mit 11 der 15 EU-Länder in die 
3. Phase eintreten solle; Griechenland erfüllte die Kriterien zunächst nicht, und 
Schweden, Großbritannien und Dänemark schieden aus freien Stücken aus. 
Am 1. Januar 1999 traten Euro und Cent an die Stelle der European Currency 
Unit (ECU). Sie konnten neben den nationalen Währungen schon als Buchgeld 
verwendet werden, bis im Jahr 2002 (ab 1. Januar) auch EURO-Banknoten 
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und entsprechende Münzen ausgegeben wurden. Ab 1. März 2002 wurden die 
nationalen Währungen ungültig (zur Europäischen Zentralbank (EZB) s. Kap. 
20.1 und 34.2).

Im Juni 2000 wurde Griechenland als zwölftes Mitglied in die EWU auf-
genommen. 2007 folgte Slowenien, und 2008 traten auch Zypern und Malta 
der EWU bei. Seit dem 1. Januar 2009 ist die Slowakei das 16. Mitglied der 
EWU. Es folgten 2011 Estland als 17. und 2014 Lettland als 18. Mitglied.

Am 13. Dezember 2007 unterzeichneten die Staats- und Regierungschefs der 
EU den Vertrag von Lissabon, der nach dem Scheitern der Ratifizierung 
der Euro päischen Verfassung eine neue Grundlage der Zusammenarbeit der 
EU-Staaten schaffte. Die Ratifizierung verlief nicht in allen Ländern problemlos. 
Er konnte aber am 1. Dezember 2009 in Kraft treten. Er hat folgende Inhalte:

1. Europa soll demokratischer und transparenter werden. So werden die 
Kompetenzen des Europäischen Parlaments erweitert. Und es wird erst mals 
möglich werden, aus der EU wieder auszutreten.

2. Europa soll effizienter arbeiten können: Die Beschlussfassung mit qua-
lifizierter Mehrheit im Rat wird auf neue Politikbereiche ausgeweitet. 
Ferner wird die Position eines Präsidenten des Europäischen Rates neu ge-
schaffen. Schließlich erhält die EU mehr Kompetenzen in den Be reichen Frei-
heit, Sicherheit und Recht, um Verbrechen und Terrorismus besser bekämpfen 
zu können. 

3. Europas Bürger sollen mehr Rechte erhalten. Die Charta der Grund rechte 
wird gewährleistet und neue wirtschaftliche, soziale und Bürgerrechte werden 
eingeführt.

4. Europa als Global Player soll gestärkt werden, indem der Posten eines Hohen 
Vertreters der EU für die Außen- und Sicherheitspolitik geschaffen wird, der, 
von einem neuen Europäischen Auswärtigen Dienst unterstützt, nach außen 
für die EU auftreten kann. Hierzu erhält die EU Rechtspersönlichkeit, um auf 
internationaler Ebene wirkungsvoll agieren zu können.
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